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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 13.
MÃ¤rz 2019 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das
Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I.

Umstritten ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen Erwerbsminderung.

Die geborene KlÃ¤gerin war im Zeitraum von September 1980 bis 28. Februar 2013
â�� mit Unterbrechungen â�� rentenversicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Vom 1.
MÃ¤rz 2013 bis 13. Februar 2014 bestand Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug.
AuÃ�erdem war die KlÃ¤gerin vom 11. Oktober 2013 bis 15. MÃ¤rz 2014 und vom
25. MÃ¤rz bis 30. September 2014 geringfÃ¼gig beschÃ¤ftigt (mit
Versicherungspflicht). Vom 1. Oktober 2014 bis 6. April 2016 war die KlÃ¤gerin
wieder rentenversicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Vom 7. April 2016 bis 27.
Dezember 2016 bezog sie â�� unterbrochen durch eine ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 5.
bis 26. Oktober 2016 â�� Entgeltersatzleistungen der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit.
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Wegen der Einzelheiten der versicherungsrechtlichen Zeiten wird auf den
Versicherungsverlauf vom 29. Mai 2017 verwiesen.

Vom 5. bis 26. Oktober 2016 war die KlÃ¤gerin, bei der im Jahr 2011 eine
Brustkrebserkrankung festgestellt worden war, in einer stationÃ¤ren
Rehabilitationsbehandlung in der B. (Diagnosen [D]: Chronisches LWS-Syndrom,
rechtskonvexe thoracolumbale Skoliose, [bekannte] degenerative VerÃ¤nderungen
der LWS, Mamma-CA li. [ED 2011], Z.n. axialer Lymphonodektomie, Chemotherapie,
Ablatio mammae li., psychovegetative ErschÃ¶pfung; Entlassung arbeitsfÃ¤hig;
leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes â�� ohne
monotone Zwangshaltungen der WS, hÃ¤ufige In-/Reklinationsbelastungen,
hÃ¤ufige BÃ¼ckbelastungen, Arbeiten mit hÃ¤ufigen
ErschÃ¼tterungen/Vibrationen â�� sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich
mÃ¶glich).

Den Rentenantrag der KlÃ¤gerin vom 2. November 2016 lehnte die Beklagte mit
Bescheid vom 28. November 2016 und Widerspruchsbescheid vom 2. Oktober 2017
ab, da die KlÃ¤gerin auch unter BerÃ¼cksichtigung ihrer Erkrankungen nach dem
Ergebnis der Ermittlungen noch leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten mit nÃ¤her
dargelegten qualitativen EinschrÃ¤nkungen mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
verrichten kÃ¶nne und damit nicht erwerbsgemindert sei.

Grundlage der Entscheidung waren Berichte behandelnder Ã�rzte, ein Heilverfahren-
Entlassungsbericht (HV-EB) der W.D. vom 29. August 2012 (leichte bis
mittelschwere TÃ¤tigkeiten ohne Ã�berbelastung und Verletzungsgefahr des li.
Armes sowie TÃ¤tigkeiten einer Verpackerin sechs Stunden und mehr mÃ¶glich)
und der Bericht Ã¼ber die oben genannte stationÃ¤re Heilbehandlung in der B.
sowie eine Stellungnahme der Ã�rztin fÃ¼r AnÃ¤sthesie und Sozialmedizin Dr. Sch.
vom 21. November 2016, die sich der Leistungsbeurteilung im HV-EB vom 26.
Oktober 2016 angeschlossen hatte. Ferner hatte nach Vorlage weiterer Ã¤rztlicher
Ã�uÃ�erungen im Widerspruchsverfahren die FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie Dr. E.
ein Gutachten vom 13. Juli 2017 erstattet (D: ErschÃ¶pfungszustand, leicht- bis
mittelgradige depressive Episode; letzte TÃ¤tigkeit [als Verpackerin in einem
Versandunternehmen] sowie entsprechende TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich mÃ¶glich). Dem hatte sich
dann auch Dr. Sch. in der Stellungnahme vom 17. Juli 2017 und nach Vorlage
weiterer Berichte in der Stellungnahme vom 4. August 2017 angeschlossen.

Wegen der die GewÃ¤hrung von Rente versagenden Entscheidung hat die KlÃ¤gerin
am 6. November 2017 Klage beim Sozialgericht Karlsruhe (SG) erhoben. Sie hat
geltend gemacht, sie habe sich einer Totaloperation unterziehen mÃ¼ssen und
leide auch an einer mittelschweren Depression. Es bestehe Antriebslosigkeit und sie
kÃ¶nne das Haus kaum verlassen, bei geringstem Anlass breche sie sofort in
TrÃ¤nen aus. Hierzu hat die BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin u.a. ausfÃ¼hrliche
Schilderungen der KlÃ¤gerin zu ihren Beschwerden und Behandlungen, weitere
Ã¤rztliche Ã�uÃ�erungen, zum Teil Ã¤lteren Datums (1994 und 1995), einen
Arztbrief der -S.-Klinik vom 17. November 2017 (komplikationslose operative
Behandlung mit Einlage eines Allergan-Expanders und VorfÃ¼llung der
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Brustprothese) und einen Arztbrief der FachÃ¤rztin fÃ¼r Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Psychotherapie, Psychoonkologie Dr. N. vom 27. April 2018 (D:
Mittelgradige depressive Episode, psychophysische ErschÃ¶pfung, Mamma-
Karzinom li., ED 2011,4/2012 skin-sparing Mastektomie-Expander, 7/2013
Protheseneinlage, 2017 Kapselfibrose, Prothesenwechsel, Leckage, erneuter
Prothesenwechsel 5/2018 geplant) vorgelegt.

Das SG hat sachverstÃ¤ndige ZeugenauskÃ¼nfte behandelnder Ã�rzte eingeholt.
Ã�ber die von ihnen erhobenen Befunde haben der Arzt fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Dr. M. am 17. Januar 2018 (einmalige Vorstellung am 27. Februar 2017)
und der Internist Dr. P. am 24. Januar 2018 (unter Verweis auf den beigefÃ¼gten
Auszug aus seiner Karteikarte und Vorlage weiterer Ã¤rztlicher Berichte) berichtet.
Der Facharzt fÃ¼r Frauenheilkunde F. hat am 29. Januar 2018 die erhobenen
Befunde und die durchgefÃ¼hrten Behandlungen mitgeteilt und die Auffassung
vertreten, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch kÃ¶rperlich leichten und nervlich wenig
belastenden TÃ¤tigkeiten im Rahmen einer FÃ¼nftagewoche tÃ¤glich nachgehen,
wobei Zweifel bestÃ¼nden, ob dies mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erfolgen
kÃ¶nne, nach einer Einarbeitung wÃ¼rde er der KlÃ¤gerin vier Stunden tÃ¤glich
zutrauen. Die FachÃ¤rztin fÃ¼r Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Psychotherapie
Dr. N. hat am 2. Februar 2018 die erhobenen Befunde seit Behandlungsbeginn am
7. MÃ¤rz 2017 und die BehandlungsmaÃ�nahmen mitgeteilt sowie die Auffassung
vertreten, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne einer ErwerbstÃ¤tigkeit nur zwei Stunden tÃ¤glich
nachgehen.

Das SG hat ferner ein SachverstÃ¤ndigengutachten des Facharztes fÃ¼r Neurologie
und Psychiatrie M. vom 28. Oktober 2018 eingeholt. Dieser hat die wesentlichen in
den Akten enthaltenen Befunde, die Angaben der KlÃ¤gerin zu ihren Beschwerden
und Behandlungen sowie die von ihm selbst erhobenen Befunde referiert. Wegen
der Einzelheiten wird auf das Gutachten verwiesen. Unter Auswertung der Befunde
und Untersuchungsergebnisse ist der SachverstÃ¤ndige M. zum Ergebnis gelangt,
eine depressive Symptomatik vom Schweregrad einer mittelgradigen depressiven
Episode liege nicht vor. Zudem seien weitere BehandlungsmÃ¶glichkeiten noch
nicht ausgenutzt worden. Vom Schweregrad der psychischen StÃ¶rung sei nicht
unbedingt eine psychopharmakologische Behandlung erforderlich, eine solche
kÃ¶nnte aber auch zusÃ¤tzlich die depressive StÃ¶rung verbessern. Es bestÃ¼nden
bei der KlÃ¤gerin eine chronische depressive Herabgestimmtheit im Sinne einer
Dysthymie und ein chronisches Schmerzsyndrom mit somatischen und psychischen
Faktoren. Bereits 1994 habe eine depressive Symptomatik, damals als neurotische
Depression diagnostiziert, vorgelegen, was in etwa der nun gestellten Diagnose
einer chronisch reaktiven Depression im Sinne einer Dysthymia entspreche. Die
KlÃ¤gerin habe sich schon in der Kindheit und dann auch in der Ehe sowie im
Rahmen der BerufstÃ¤tigkeit vielfÃ¤ltig in der Opferrolle gesehen. Dies sehe sie
auch im Rentenverfahren so. Die Brustkrebserkrankung stelle sicher eine ganz
erhebliche Belastung dar, Belastungen bestÃ¼nden allerdings auch durch
familiÃ¤re Konflikte. Die KlÃ¤gerin sei von der Stimmung her dysphorisch, leicht
reizbar, etwas misstrauisch, es zeige sich allerdings dennoch ein sehr gutes
emotionales SchwingungsvermÃ¶gen. Sie kÃ¶nne sich dabei offensichtlich auch
ganz anders darstellen. Die angegebene multilokulÃ¤re Schmerzsymptomatik sei
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nicht eindeutig einzuordnen gewesen. Auch bei den Kreuzschmerzen mit
Ausstrahlung, ohne dass hier eine wesentliche BewegungseinschrÃ¤nkung
feststellbar sei, und den Schmerzen im linken Arm, die mit einem latenten
LymphÃ¶dem zusammenhÃ¤ngen kÃ¶nnten, wobei bei der Untersuchung keine
Schwellung sichtbar gewesen sei und auch kein Kompressionsstrumpf getragen
wurde, sei eine eindeutige Zuordnung nicht mÃ¶glich gewesen. Angesichts der
Brustkrebserkrankung sollten der KlÃ¤gerin keine schweren und auch keine
andauernd mittelschweren kÃ¶rperlichen Arbeiten mehr zugemutet werden. Sie
kÃ¶nne noch kÃ¶rperlich leichte bis mittelschwere Arbeiten mit Heben und Tragen
bis maximal zehn kg â�� ohne hÃ¤ufiges Heben, Ã¼berwiegend
vornÃ¼bergebeugte KÃ¶rperhaltung, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, TÃ¤tigkeiten mit hoher
Verantwortung und unter hoher nervlicher Belastung â�� beispielsweise
Verpackungs-, Auskunft gebende und BÃ¼rotÃ¤tigkeiten entsprechend dem
Bildungsstand sechs Stunden und mehr tÃ¤glich verrichten. BetriebsunÃ¼bliche
Pausen und spezielles ArbeitsgerÃ¤t sei nicht erforderlich. Die KlÃ¤gerin sei weiter
in der Lage, viermal tÃ¤glich einen FuÃ�weg von 500 m in jeweils 20 Minuten als
Arbeitsweg zurÃ¼ckzulegen und mehrmals tÃ¤glich Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu
benutzen. Die KlÃ¤gerin sei im Besitz einer Fahrerlaubnis und in der Lage, einen
PKW zu fÃ¼hren. Sie gebe an, manchmal wegen SehstÃ¶rungen nicht fahren zu
kÃ¶nnen, wobei sich eine neurologische Ursache der SehstÃ¶rungen nicht habe
feststellen lassen und es auch keine entsprechenden Unterlagen gebe. Eine
wesentliche Ã�nderung sei seit der stationÃ¤ren Behandlung in der B. im Oktober
2016 und der Begutachtung durch Dr. E. nicht eingetreten. GrundsÃ¤tzlich sei die
psychische StÃ¶rung psychotherapeutisch angehbar, darÃ¼ber hinaus wÃ¤re
unterstÃ¼tzend eine psychopharmakologische Behandlung sinnvoll. Der
Leistungsbeurteilung in der B. und der von Dr. E. stimme er zu. Die therapeutischen
MÃ¶glichkeiten seien bei der KlÃ¤gerin bei weitem noch nicht berÃ¼cksichtigt. Im
Ã�brigen sei auch eine erhebliche negative Antwortverzerrung mit hier auch etwas
unbeholfener Beschwerdeakzentuierung festzustellen.

Die KlÃ¤gerin hat wegen des Gutachtens Einwendungen erhoben und u.a. eine
weitere Ã�uÃ�erung der Dr. N. vom 27. Dezember 2018 vorgelegt.

Mit Urteil vom 13. MÃ¤rz 2019 hat das SG die Klage abgewiesen. Die â�� nÃ¤her
dargelegten â�� Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller
oder teilweiser Erwerbsminderung seien nicht erfÃ¼llt. Bei der KlÃ¤gerin bestehe
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein tÃ¤gliches LeistungsvermÃ¶gen von
mindestens sechs Stunden im Rahmen einer FÃ¼nftagewoche. Die bestehenden
Erkrankungen fÃ¼hrten zu keiner EinschrÃ¤nkung des zeitlichen
LeistungsvermÃ¶gens. Dies ergebe sich aus den Gutachten des SachverstÃ¤ndigen
M. und der Dr. E â�¦ Der gegenteiligen Leistungsbeurteilung der behandelnden
Psychotherapeutin Dr. N. sei nicht zu folgen, diese sei nicht Ã¼berzeugend. Deren
Befunderhebung lasse bereits keine klare Trennung zwischen den
eigenanamnestischen Angaben der KlÃ¤gerin und der Befunderhebung erkennen.
Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem aktuellen Bericht der Dr. N. vom 27.
Dezember 2018, der im Wesentlichen nur eine Diagnose enthalte ohne
irgendwelche Befunderhebung oder BegrÃ¼ndung. Auch auf orthopÃ¤dischem
Fachgebiet ergebe nach den Feststellungen des SachverstÃ¤ndigen M. bei
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kÃ¶rperlich neurologisch unauffÃ¤lligem Untersuchungsbefund sich keine
EinschrÃ¤nkung. Es finde auch keine orthopÃ¤dische oder neurologische
Behandlung statt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Urteil verwiesen.

Gegen das am 18. MÃ¤rz 2019 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 11. April
2019 Berufung eingelegt. Das SG habe sich zu Unrecht auf das Gutachten des
SachverstÃ¤ndigen M. gestÃ¼tzt. Zu Unrecht habe dieser keine BeeintrÃ¤chtigung
der MerkfÃ¤higkeit und des KonzentrationsvermÃ¶gens, der ResonanzfÃ¤higkeit
und keinen verminderten Antrieb festgestellt und behauptet, der Tagesablauf lasse
noch die FÃ¤higkeit zur hinreichenden Strukturierung des Lebensalltags erkennen.
Zu Unrecht habe das SG festgestellt, es seien nicht sÃ¤mtliche
BehandlungsmÃ¶glichkeiten ausgeschÃ¶pft, und auch die Einwendungen gegen das
Gutachten nicht berÃ¼cksichtigt. Zu Unrecht habe das SG nicht berÃ¼cksichtigt,
dass bereits Dr. E. eine leicht- bis mittelgradige depressive Episode diagnostiziert
habe und bereits 1994 eine stationÃ¤re Behandlung wegen neurotischer Depression
erfolgt sei. Dr. N. habe bestÃ¤tigt, dass sie seit April 2016 nicht mehr in der Lage
sei, vollschichtig erwerbstÃ¤tig zu sein. Eine antidepressive Medikation erfolge
nicht, weil sie diese nicht vertrage. Hierzu hat sie nochmals die Aussage der Dr. N.
vom 2. Februar 2018 gegenÃ¼ber dem SG vorgelegt.

Die KlÃ¤gerin beantragt zum Teil sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 13. MÃ¤rz 2019 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 28. November 2016 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheids vom 22. Dezember 2016 zu verurteilen, ihr ab 2.
November 2016 Rente wegen voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist im Wesentlichen auf ihren Vortrag vor dem SG sowie die
AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Urteil.

Das Gericht hat die Beteiligten auf die MÃ¶glichkeit einer Entscheidung durch
Beschluss nach Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hingewiesen. Die
KlÃ¤gerin hat hierauf mitteilen lassen, sie wÃ¼nsche eine mÃ¼ndliche
Verhandlung.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten und der Einzelheiten des
Sachverhalts wird auf die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die Gerichtsakten
beider Instanzen Bezug genommen.

II.

Der Senat entscheidet Ã¼ber die nach den Â§Â§ 143, 144, 151 SGG statthafte und
zulÃ¤ssig eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG durch
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Beschluss, weil er die Berufung einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine
mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt, nachdem die Beteiligten
Gelegenheit hatten, sich hierzu zu Ã¤uÃ�ern. Einer Zustimmung der KlÃ¤gerin
hierzu bedarf es nicht.

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg, denn sie hat keinen Anspruch auf
Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung.

Rechtsgrundlagen fÃ¼r die hier begehrte Rente wegen voller Erwerbsminderung ist 
Â§ 43 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI).

Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung haben Versicherte bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VI, wenn sie 1. voll
erwerbsgemindert sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung
oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine
Wartezeit erfÃ¼llt haben. Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden
erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). Voll erwerbsgemindert sind
gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 2 Satz 3 SGB VI auch 1. Versicherte nach Â§ 1 Satz 1 Nr. 2, die
wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
tÃ¤tig sein kÃ¶nnen und 2. Versicherte, die bereits vor ErfÃ¼llung der allgemeinen
Wartezeit voll erwerbsgemindert waren, in der Zeit einer nicht erfolgreichen
Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Nicht erwerbsgemindert ist
gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 3 SGB VI, wer unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein
kann, wobei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen ist.

Das Vorliegen einer rentenberechtigenden Leistungsminderung und auch der
weiteren Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung muss im Vollbeweis objektiv nachgewiesen sein. Dies erfordert,
dass die Tatsachen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegen
mÃ¼ssen (vgl. auch Bayerisches Landessozialgericht, Urteile vom 15. Januar 2009
â�� L 14 R 111/07 und vom 8. Juli 2010 â�� L 14 R 112/09). Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des
Gesamtergebnisses des Verfahrens der volle Beweis fÃ¼r das Vorliegen der
genannten Tatsache â�� hier der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung
begrÃ¼ndenden EinschrÃ¤nkungen des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens â�� als
erbracht angesehen werden kann. Eine bloÃ�e gewisse Wahrscheinlichkeit genÃ¼gt
nicht. Kann das Gericht das Vorliegen der den Anspruch begrÃ¼ndenden Tatsachen
trotz AusschÃ¶pfung aller zur VerfÃ¼gung stehenden ErkenntnismÃ¶glichkeiten
nicht feststellen, geht dieser Umstand zu Lasten desjenigen, der aus diesem
Sachverhalt Rechte herleiten will, hier also zu Lasten der KlÃ¤gerin.

Gemessen hieran ist die KlÃ¤gerin nicht voll oder teilweise erwerbsgemindert.

Das SG hat in den EntscheidungsgrÃ¼nden des angefochtenen Urteils unter
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Zugrundelegung der vorgenannten Anspruchsvoraussetzungen zutreffend
dargelegt, dass die KlÃ¤gerin keinen Anspruch auf Rente wegen voller oder
teilweiser Erwerbsminderung hat, weil sie in der Lage ist, leichte TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden arbeitstÃ¤glich zu verrichten. Dabei hat
sich das SG im Wesentlichen auf die Gutachten von Dr. E. und des
SachverstÃ¤ndigen M. gestÃ¼tzt. Der Senat schlieÃ�t sich dem nach eigener
Ã�berprÃ¼fung und unter BerÃ¼cksichtigung des Vorbringens der KlÃ¤gerin, auch
im Berufungsverfahren, uneingeschrÃ¤nkt an und weist die Berufung aus den
GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG zurÃ¼ck.

ErgÃ¤nzend ist festzustellen, dass fÃ¼r den Senat weder auf Grund der
Einwendungen der KlÃ¤gerin gegen das Gutachten des SachverstÃ¤ndigen M., noch
auf Grund der BerufungsbegrÃ¼ndung oder auf Grund der Ã�uÃ�erungen der Dr. N.
das Vorliegen einer wesentlichen qualitativen oder einer quantitativen
Leistungsminderung mit der erforderlichen Gewissheit feststellbar ist und sich keine
ernsthafte Zweifel ergeben, dass die KlÃ¤gerin noch leichte TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes in einem Umfang von sechs Stunden arbeitstÃ¤glich
verrichten kann. Dies folgt fÃ¼r den Senat schlÃ¼ssig und Ã¼berzeugend aus dem
im Wege des Urkundenbeweises verwertbaren Gutachten der Dr. E. sowie dem
Gutachten des SachverstÃ¤ndigen M., die die KlÃ¤gerin eingehend untersucht und
die vorliegenden Ã¤rztlichen Ã�uÃ�erungen ausgewertet haben.

In der B. wurden gemÃ¤Ã� dem HV-EB 2016 ein chronisches LWS-Syndrom, eine
rechtskonvexe thoracolumbale Skoliose, [bekannte] degenerative VerÃ¤nderungen
der LWS, ein Mamma-CA li. [ED 2011], ein Z.n. axialer Lymphonodektomie, ein Z.n.
Chemotherapie und Ablatio mammae li. sowie eine psychovegetative ErschÃ¶pfung
diagnostiziert. Dr. E. hat dann einen ErschÃ¶pfungszustand und eine leicht- bis
mittelgradige depressive Episode festgestellt. Nach dem Arztbrief der Klinik vom 17.
November 2017 erfolgte dann dort eine komplikationslose operative Behandlung
mit Einlage eines Allergan-Expanders und VorfÃ¼llung der Brustprothese bzw. ein
Prothesenwechsel. Auch der SachverstÃ¤ndige M. hat nur Dysthymie und ein
chronisches Schmerzsyndrom mit somatischen und psychischen Faktoren
festzustellen vermocht und keine wesentlichen BeeintrÃ¤chtigungen auf
kÃ¶rperlichem Gebiet. Insgesamt steht die psychische StÃ¶rung im Vordergrund,
wobei keine andauernd mittelschwere depressive StÃ¶rung feststellbar ist, sondern
im Wesentlichen eine Dysthymie. HierÃ¼ber hinausgehende dauerhafte
GesundheitsstÃ¶rungen, die fÃ¼r die Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens im
Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung von Bedeutung sein kÃ¶nnten, sind
dagegen nicht mit der erforderlichen Gewissheit feststellbar. Insbesondere ist eine
solche Feststellung auch unter BerÃ¼cksichtigung der Angaben der behandelnden
Ã�rzte, vor allem auch der Dr. N., zu treffen.

Unter BerÃ¼cksichtigung dessen ist das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin fÃ¼r
die AusÃ¼bung einer beruflichen TÃ¤tigkeit auch eingeschrÃ¤nkt, allerdings nur in
qualitativer Hinsicht und nicht quantitativ auf weniger als sechs Stunden
arbeitstÃ¤glich. Dies ergibt sich fÃ¼r den Senat schlÃ¼ssig und Ã¼berzeugend aus
dem HV-EB der Breisgau Klinik sowie den Gutachten der Dr. E. und des
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SachverstÃ¤ndigen M â�¦ Nach diesen ist die KlÃ¤gerin noch in der Lage,
kÃ¶rperlich leichte bis mittelschwere Arbeiten mit Heben und Tragen bis maximal
zehn kg â�� ohne hÃ¤ufiges Heben, Ã¼berwiegend vornÃ¼bergebeugte
KÃ¶rperhaltung, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, TÃ¤tigkeiten mit hoher Verantwortung und
unter hoher nervlicher Belastung â�� beispielsweise Verpackungs-, Auskunft
gebende und BÃ¼rotÃ¤tigkeiten entsprechend dem Bildungsstand sechs Stunden
und mehr tÃ¤glich zu verrichten. BetriebsunÃ¼bliche Pausen und spezielles
ArbeitsgerÃ¤t sind nicht erforderlich. Die KlÃ¤gerin ist auch weiter in der Lage,
viermal tÃ¤glich einen FuÃ�weg von 500 m in jeweils 20 Minuten als Arbeitsweg
zurÃ¼ckzulegen und mehrmals tÃ¤glich Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
Dies ergibt sich fÃ¼r den Senat schlÃ¼ssig aus dem Gutachten des
SachverstÃ¤ndigen M., das insofern auch im Wesentlichen in Ã�bereinstimmung
steht mit den Leistungsbeurteilungen im Heilverfahren-Entlassungsbericht der B.
sowie der Sozialmedizinerinnen Dr. E. und Dr. Sch â�¦

Soweit die KlÃ¤gerin geltend macht, dem Gutachten des SachverstÃ¤ndigen M. sei
nicht zu folgen, da dessen Feststellungen unzutreffend seien ("zu Unrecht â�¦")
handelt es sich hier um keine letztlich durchgreifenden EinwÃ¤nde. Der Senat hat
keinerlei Zweifel, dass der SachverstÃ¤ndige die Befunderhebung
ordnungsgemÃ¤Ã� durchgefÃ¼hrt und die Ergebnisse zutreffend im Gutachten
wiedergegeben hat. Dass die Leistungsbeurteilung zutreffend ist, ergibt sich fÃ¼r
den Senat auch aus dem vom SachverstÃ¤ndigen M. erhobenen psychiatrischen
Befund. Danach war bei der KlÃ¤gerin, die eine Vielzahl sarkastischer Bemerkungen
gemacht hat und mehrfach den Sinn der gutachterlichen Untersuchungen in Frage
gestellt hat, die Psychomotorik unauffÃ¤llig, die Bewusstseinslage klar, das
AuffassungsvermÃ¶gen nicht erschwert, die MerkfÃ¤higkeit und
KonzentrationsfÃ¤higkeit nicht beeintrÃ¤chtigt. Schwingungs- und
ResonanzfÃ¤higkeit waren nicht beeintrÃ¤chtigt und der Antrieb nicht vermindert.
Die KlÃ¤gerin wirkte im Kontakt dysphorisch und war Ã¼ber weite Strecken des
UntersuchungsgesprÃ¤chs gereizt, im KurzgesprÃ¤ch nach Ende der Untersuchung
gelassen und ausgeglichen. Es ergab sich kein Hinweis auf ein organisches
Psychosyndrom.

Im Ã�brigen deckt sich die Leistungsbeurteilung auch mit dem von der KlÃ¤gerin
eingerÃ¤umten Tagesablauf. Hierzu hat die KlÃ¤gerin bei dem SachverstÃ¤ndigen
M. angegeben, sie stehe morgens um 7.00 Uhr auf, lese dann die Zeitung, trinke
Kaffee und gehe zur Toilette. Bis sie fertig sei, sei es meistens schon 10.00 Uhr.
Dann lÃ¶se sie KreuzwortrÃ¤tsel und gehe ab und zu einkaufen. Sie mache ihre
WÃ¤sche, gebe sie aber nach dem Waschen in den Trockner. Sie koche eher selten,
nur am Sonntag gebe es richtig Essen, weil sie wolle, dass alle drei, sie, ihr Mann
und ihr Sohn am Tisch sÃ¤Ã�en. Sie halte sich auch im Garten auf und mache auch
nachmittags KreuzwortrÃ¤tsel. Das Bild einer schwer depressiven Patientin ergibt
sich daraus nicht.

Ferner sind die BehandlungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r die psychische StÃ¶rung bei der
KlÃ¤gerin nicht ausgeschÃ¶pft und war auch noch keine stationÃ¤re psychiatrische
Behandlung erforderlich. Auch dies spricht dafÃ¼r, dass eine schwerwiegende und
das LeistungsvermÃ¶gen quantitativ einschrÃ¤nkende BeeintrÃ¤chtigung nicht
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vorliegt.

Da eine EinschrÃ¤nkung des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens mit wesentlichen
qualitativen EinschrÃ¤nkungen und auf weniger als sechs Stunden arbeitstÃ¤glich
â�� von vorÃ¼bergehenden Zeiten der ArbeitsunfÃ¤higkeit abgesehen â�� nicht
feststellbar ist, ist die KlÃ¤gerin weder voll, noch teilweise erwerbsgemindert und
hat deswegen auch keinen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung.

Das SG hat somit zu Recht die Klage abgewiesen. Der Senat weist deshalb die
Berufung zurÃ¼ck.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. Im Rahmen des dem Senat nach Â§
193 SGG eingerÃ¤umten Ermessens war fÃ¼r den Senat maÃ�geblich, dass die
KlÃ¤gerin mit der Rechtsverfolgung ohne Erfolg geblieben ist und die Beklagte
keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben hat. Der Senat hÃ¤lt es auch im Falle
einer ZurÃ¼ckweisung des Rechtsmittels fÃ¼r erforderlich, nicht nur Ã¼ber die
Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu entscheiden, sondern auch Ã¼ber die Kosten
der vorausgehenden Instanz (so LÃ¼dtke, Kommentar zum SGG, 4. Aufl., Â§ 193
SGG Rdnr. 8; erkennender Senat, Urteil vom 19. November 2013, L 13 R 1662/12,
verÃ¶ffentlicht in Juris; a.A. Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Kommentar
zum SGG, 12. Auflage, Â§ 193 SGG Rdnr. 2a; Hintz/Lowe, Kommentar zum SGG, Â§
193 SGG Rdnr. 11; Jansen, Kommentar zum SGG, 4. Auflage, Â§ 193 SGG Rdnr. 4).

Die Voraussetzungen fÃ¼r eine Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 24.11.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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